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Mit großer Verspätung veröf-
fentlichte das Frauenministe-
rium Anfang 2007 die Studie
zu den Auswirkungen des Pro-
stitutionsgesetzes. Die wichtig-
sten Kapitel sind überschrieben
mit „Kriminalitätsbekämpfung
und Prostitutionsgesetz“ und
auch die Vertiefung dieser As-
pekte widmet sich vorrangig
dem Ausstieg aus der Prostitu-
tion und der Frage, welche
neuen und erweiterten Strafge-
setze wohl sinnvoll sein könn-
ten, um Jugendliche vor den

Gefahren dieser Branche zu be-
wahren. Eine der schnell um-
setzbaren Konsequenzen wird
wohl eine Angleichung der
Schutzaltersgrenzen in den
§§ 180 ff StGB sein, zunächst
einmal eine erweiterte Jugend-
schutznorm in § 182 StGB.
Dort soll die Schutzaltersgren-
ze 18 Jahre statt bisher 16 Jahre
sein (BT Dr. 16/3439 vom
16.11.2006). Der Sache nach
ist dies eine sehr weit gefasste
Freierbestrafung1. Wegen des
Verbots der Wohnungsgewäh-

rung an unter 18 Jährige zu
Zwecken der Prostitution fin-
den sich junge Prostituiert vor
allem auf dem Straßenstrich.
Wer dort als Kunde nach Ange-
boten sucht, muss sich künftig
vorsehen. Auch wer verdeckt
agiert, geht ein Strafbarkeitsrisi-
ko ein, da bei unter 18 Jährigen
schon jeder Vorteil als Entgelt
für sexuelle Handlungen gilt.
Aber eine systematische Straf-
verfolgung ist eher nicht zu er-
warten, sonst hätte in der Ver-
gangenheit der Schutz der un-
ter 16 Jährigen intensiver
durchgesetzt werden müssen.

Die Studien sind sehr informa-
tiv. Aber das Ministerium hat
alles dafür getan, dass es kein
Gesamtkonzept zur Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Be-

wegungsfreiheit erwachsener
Prostituierter geben wird. Zwar
wird lakonisch festgestellt, dass
die bisherigen Maßnahmen auf
Länderebene zu keiner verbes-
serten Umsetzung der zivil-
rechtlichen und verwaltungs-
rechtlichen Aspekte des ProstG
geführt haben. Auch wird gut
analysiert, dass und warum das
ProstG nicht implementiert
wurde. Auch die Notwendig-
keit einer Verbesserung wird
aufgezeigt. Aber letztlich mün-
den die rechtspolitisch umsetz-
baren Vorschläge ausschließ-
lich in strafrechtliche Jugend-
schutznormen. Schutzaltersgren-
zen besagen aber nicht einmal
etwas über die tatsächlichen
Angebote an junge Menschen
in prekären Situationen und
bei über 18 Jährigen bleibt es

Evaluation des
Prostitutionsgesetzes 

Monika Frommel
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bei der fehlenden Regulie-
rung2. 

Auffallend ist die Zurückhaltung
der Strafrechtswissenschaft. Zum
Rechtsgut der §§ 180 a, 181 a
StGB oder zum 2002 abge-
schafften Unzuchtsdelikt der
„Förderung der Prostitution“
liest man fast nichts. Auch
zum neu geschaffenen Delikt
der ausbeuterischen Prostitu-
tion nach § 180 a StGB schwei-
gen sich die Kommentatoren
aus. Dies ist einerseits unver-
ständlich, da Rechtsgutsfragen
ansonsten sehr beliebt sind.
Andererseits ist es verständlich,
da „Ausbeutung“ normaler-
weise ein arbeits- oder zivil-
rechtliches Problem ist, das im
Strafrecht lösen zu wollen,
eher abwegig ist. Und auch der
für das Täterstrafrecht der
1930er Jahre so typische Täter-
typ des „Zuhälters“ hat mit
§ 181 a StGB aller liberalen
Strafrechtsreformen zum Trotz
überdauert und erfährt durch
das ProstG lediglich einen Be-
deutungswandel, denn die diri-
gistische Zuhälterei als solche
ist seit 2002 erlaubt, auch
wenn es gegenteilige, sich hart-
näckig haltende Gerüchte gibt.
Verboten sind nur ganz be-
stimmte Angriffe gegen die
persönliche und wirtschaftli-
che Bewegungsfreiheit einer
Prostituierten.

Das Direktionsrecht der Ar-
beitgeber in der Sex-Branche –
eine lange strittige und nun
geklärte Frage

Eine Regelung wie in den
Niederlanden, wo es üblich ist
klare Verträge mit allen in Bor-
dellen Tätigen zu schließen,
scheiterte bis 2002 am Verdikt
der Sittenwidrigkeit. Mittler-
weile wären sie möglich. Die
Gründe, wieso es in Deutsch-
land noch immer so gut wie
nie Arbeitsverträge in Bordelle
gibt, haben also historische
und kulturelle Gründe. Ein
Rückblick in die jüngste Ver-
gangenheit ergibt, dass schon
vor dem ProstG nach der
Rechtsprechung  des Bundesso-
zialgerichtes Prostituierte ei-
gentlich steuerpflichtig gewe-
sen wären. Auch gegen die So-

zialversicherungspflicht hätte
grundsätzlich nichts gespro-
chen (BSGE, Bd. 87, S. 53). Je-
doch scheiterte vor 2002 die
Einbeziehung Prostituierter in
die Sozialversicherung faktisch
daran, dass sich Bordellbetrei-
ber durch die Meldung zur So-
zialversicherung der Gefahr der
Strafverfolgung nach §§ 180a
Abs. 1 Nr. 2 StGB a. F. bzw.
181a Abs. 2 StGB a. F. (Förde-
rung der Prostitution; Zuhälte-
rei) ausgesetzt hätten. Unter
anderem deshalb wurde 2002
sichergestellt, dass die Ausü-
bung des in § 3 ProstG festge-
haltenen (eingeschränkten) Di-
rektionsrechtes des Arbeitge-
bers für sich allein noch nicht
zu einer Strafbarkeit nach den
neu gefassten §§ 180a Abs. 1,
181a Abs. 1 Nr. 2 führen kann. 

Diese durch das ProstG diesbe-
züglich vorgegebenen Wertun-
gen wurden auch zügig durch
die höchstrichterliche Rechts-
prechung3 umgesetzt. Den-
noch herrschte eine echte oder
nur vorgespielte Rechtsunsi-
cherheit. Insbesondere die bay-
erischen Staatsanwaltschaften
hielten Arbeitsverträge mit
Prostituierten in Deutschland
auch nach 2002 für verboten.
Die StA Augsburg klagte des-
halb in einem Musterprozess
die Betreiber eines Bordells
wegen dirigistischer Zuhälterei
an, weil die Beschäftigten an-
gewiesen worden waren im
Saunabereich nackt zu bedie-
nen. Spätestens mit dem spek-
takulären Nichteröffnungsbe-
schluss des  Landgerichts Augs-
burg vom 1.09.2006 (zugun-
sten des Betriebs Collosseum)
hat aber diese Auslegung aus-
gedient. Damit ist die ge-
wünschte Rechtssicherheit ge-
schaffen. Arbeitsverträge sind
zulässig, dürfen aber die Prosti-
tuierten nicht knebeln und am
Ausstieg hindern. Auch im
übrigen ist die strafrechtliche
Rechtsprechung so restriktiv
geblieben wie vor 2002. So legt
sie den Tatbestand der ausbeu-
terischen Prostitution nach
§ 180 a StGB so eng aus wie
früher die ausbeuterische Zu-
hälterei und bejaht „Ausbeu-
tung“ erst dann, wenn die Ar-

beitsbedingungen so beschaf-
fen sind, dass die Prostituierte
nicht mehr aussteigen kann.
Strafgerichte schützen also
nicht die wirtschaftliche Bewe-
gungsfreiheit der in Bordellen
und auf dem Straßenstrich Be-
schäftigten, sondern orientie-
ren sich an vermuteten Gefah-
ren, die sich aus der Prostitu-
tion als solcher ergeben. Sie
halten also letztlich nur das
sexuelle Selbstbestimmungs-
recht darüber zu entscheiden,
ob man seine Arbeitskraft auf
diese Weise anbiete, für ent-
scheidend und nicht das Recht
auf angemessene Arbeitsbedin-
gungen. Deshalb stellen sie die
wirtschaftliche Bewegungsfrei-
heit– trotz des Wortlauts der
Vorschriften, der auf „Ausbeu-
tung“ abstellt – ganz zurück
und interpretieren die neu ge-
schaffenen Strafnormen sehr
restriktiv. Mit anderen Worten:
wie das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis im einzelnen ausgestal-
tet ist, das überlässt die straf-
rechtliche Rechtsprechung der
stummen Macht der Verhält-
nisse und diese könnten nur
über gesellschaftliche Aktivitä-
ten und einem verstärkten
Zwang über die anderen
Rechtsgebiete verändert wer-
den4. 

Präventiver Rechtsschutz
außerhalb des Strafrechts

Es hätte nun nahe gelegen die
Idee einer verwaltungs- und zi-
vilrechtlichen Kontrolle der
vorhandenen Bordelle aufzu-
greifen und aus der fehlenden
IMpementierung Schlüsse zu
ziehen. Dies ist nicht erfolgt.
Verkannt wird nach wie vor
die Bedeutung der §§ 180 a,
181 a StGB als Verbotsnormen
zur Kontrolle von zivilrecht-
lichen Verträgen (und damit
auch faktischen Vertragsver-
hältnissen) über §§ 134, 242
BGB. Nach der im Zivilrecht
völlig unbestrittenen Rechts-
prechung kommt es bei der
Frage der Nichtigkeit von Ver-
trägen nach § 134 BGB ledig-
lich darauf an, ob der Sinn ei-
ner Verbotsnorm der Schutz
einer Vertragspartei vor sol-
chen Geschäften ist. Wenn
das Verbot der Ausbeutung ei-

nen Sinn haben soll, dann
doch den Wuchermieten zu
unterbinden. Wo die Grenze
anzusetzen ist, kann nur Ein-
zelfall bezogen mit Blick auf
§ 242 BGB , also nicht pau-
schal, beantwortet werden, da
jede Richtigkeitskontrolle nur
konkret erfolgen kann. Aber im
Gegensatz zum Strafrecht ist
das Zivilrecht freier. Rechtsfort-
bildung ist möglich und das
Analogieverbot hindert Zivil-
richter nicht daran, ein ent-
sprechendes Schutzrecht zu
entwickeln. Unerlässlich ist je-
denfalls ein effektiver Schutz
der Prostituierten vor wucheri-
schen Verträgen, und zwar
nicht nur vor einer Ausbeu-
tung i.S. einer gezielten Verar-
mung, sondern gegen alle For-
men der krassen wirtschaft-
lichen Übervorteilung. Selbst
wenn strafrechtlich eine recht-
fertigende Einwilligung vorlie-
gen sollte, dann schützt diese
nur vor der Bestrafung, nicht
aber vor einer zivilrechtlichen
Rechtsfolge. Denn wenn Ge-
schäfte dieser Art grob unbillig
und tatbestandsmäßig i.S.d.
§§ 180 a, 181 a StGB sind,
kommt es auf die Frage der
Rechtfertigung weder für § 134
noch § 242 BGB nicht an.
„Ausbeuter“ müssen nicht
strafbar handeln im Sinne ei-
ner rechtswidrig und schuld-
haft begangenen Tat, sondern
es genügt, wenn sie Forderun-
gen durchsetzen wollen, wel-
che krass unangemessen sind
und deshalb einer Inhaltskon-
trolle unterzogen werden müs-
sen. Die Prostituierte kann im
übrigen nicht nur für die Zu-
kunft, sondern auch rückwir-
kend erhebliche Summen zurück-
fordern bzw. die Finanzbehörde
kann Bordellbesitzer zwingen,
rückwirkend Steuern zu bezahlen.
Schließlich kann auch rückwir-
kend verlangt werden Abgaben
zu bezahlen. Alle entgegen ste-
henden Absprachen und Ge-
pflogenheiten sind wegen
§ 134 BGB nichtig und über
das Bereicherungsrecht rück
abzuwickeln. Würden also die
Finanzbehörden und würde
die Arbeitsverwaltung kontrol-
lieren und intervenieren, wäre
die Lage erheblich besser, da
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Rechtsvorbereitung
Grünbuch über den diplomatischen und
konsularischen Schutz des Unionsbürgers
in Drittländern

Jeder Unionsbürger genießt in einem Drittland, in dem der Mit-
gliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, nicht vertreten ist,
den diplomatischen und konsularischen Schutz eines jeden Mit-

gliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige die-
ses Staates. Dieser im Gemeinschaftsrecht (und in der Europäischen
Grundrechtecharta) verankerte Schutz soll durch das am 28. No-
vember 2006 von der Kommission vorgelegte Grünbuch konkreti-
siert werden, etwa bei der Festnahme oder Haft eines Unionsbürgers
in einem Nicht-EU-Land, bei schwerem Unfall oder schwerer Er-
krankung, bei einem Gewaltverbrechen, bei einer Rückführung, in
einer Notlage oder im Todesfall (herausragende Anlassfälle in letzter
Zeit, bei welchen ganze Gruppen von Unionsbürgern in Schwierig-
keiten geraten sind, waren etwa die Tsunami-Katastrophe Ende
2004 oder der Libanon-Krieg im Juli 2006). 

Diesem Schutz kommt wachsende Bedeutung zu, weil Reisen von
Unionsbürgern in Drittländer stark zunehmen (jährlich sind das
rund 180 Millionen Reisen) und weil immer mehr Unionsbürger ih-
ren Wohnsitz in solche Länder verlegen. Demgegenüber sind nur in

12 1/2007 – NEUE KRIMINALPOLITIK

EU-UPDATE

EU-UPDATE 1/2007
Wolfgang Bogensberger

die Nichtabführung von Steu-
ern und Sozialabgaben nach
§ 266 a StGB strafbar ist. Es
könnte eine eindrucksvolle
Drohkulisse aufgebaut werden
statt den konturlosen „Men-
schenhandelsparagrafen“ zu
bemühen. Aber ohne Anstren-
gungen, die noch halblegal
und illegal arbeitenden Bordel-
le in legale Dienstleistungszen-
tren um zu bauen geht es
nicht. Sowohl der Fiskus als
auch die Sozialversicherungs-
anstalten, streng genommen
müsste sie der Rechnungshof
dazu verpflichten, zivil- und
verwaltungsrechtliche Strate-
gien - zusammen mit Bera-
tungsstellen - aktiv zu unter-
stützen, also Runde Tische zu
bilden, damit man sinnvoll
und präventiv effektiv vorge-
hen kann. Erst ganz am Ende
stünde dann das, was zurzeit
als prima ratio empfohlen
wird, die ausländerrechtliche
Karte bei den illegal Beschäftig-
ten. Wie immer man diese Kar-
te ziehen möchte: sie hilft den
illegal hier arbeitenden und
um ihren Lohn betrogenen
und erpressten Prostituierten
am wenigsten, während zivil-
rechtlich operierende Bera-
tungsstellen diesen Wirt-
schaftssektor langsam aber all-
mählich sanieren könnten. Die
zurzeit besonders ausgegrenz-
ten Migrantinnen finden spezi-
alisierte Beratungsstellen vor
und sollen dies auch in Zu-
kunft. Aber grundsätzlich soll-
ten sich Beraterinnen von dem

Gedanken verabschieden, dass
ihre Aufgabe primär eine
psychosoziale sei und die beste
Lösung der Ausstieg aus der
Prostitution. Dies zu entschei-
den ist Sache derer, die solche
Dienstleistungen anbieten.
Professionelle Beratung sollte
gewerkschaftlich denken und
effektive Wege der Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen
anbieten. Dies geht aber sicher
nicht über Strafrecht pur, son-
dern allenfalls über § 134 BGB
i.V.m. den einschlägigen Straf-
normen. Wo viel verdient
wird, funktioniert eine zivil-
rechtliche Kontrolle jedenfalls
besser abenteuerliche Kon-
struktionen wie Vermögens-
strafen, Verfall und erweiterten
Verfall in Strafverfahren, die
letztlich ausländerrechtliche
Ziele verfolgen. 

• Die Lage aller Prostituierten
kann nur durch eine konse-
quente Legalisierung durch
Zivil-Arbeits-Gewerbe- und
Bauordnungsrecht verbes-
sert werden. 

• Konsequente Strafverfol-
gung außerhalb der Jugend-
schutznormen setzt voraus,
dass steuerrechtliche, gewer-
berechtliche, arbeits- und
mietrechtliche Spielregeln
verletzt worden sind. Dies
setzt aber entsprechende
Aktivitäten im Vorfeld der
Strafbarkeit voraus. 

• Die Betreiber eines Bordells
und diejenigen, die einen

Straßenstrich organisieren,
müssten sich den Regeln des
sozialen Rechtsstaats unter-
werfen. Nur dies könnte
eine konsequente Diszipli-
nierung kriminogener Män-
nerbünde bewirken. Eine
solche Kontrolle wäre mit
Sicherheit den jetzigen Kri-
minalisierungsversuchen
weit überlegen wäre.

Fußnoten:
1) Damit dürften Bestrebungen

wie von der Bayerischen Staats-
ministerin der Justiz Beate Merk
ZRP 8/2006, S. 250 – 252 vorge-
schlagen erst einmal vom Tisch
sein. Es wäre auch absurd gewe-
sen, wenn die in § 232 StGB ver-
botene Vermittlung in die Pro-
stitution als „rechtswidrige
Lage“ definiert worden wäre,
deren Missbrauch in einem neu
zu schaffenden § 232 a StGB
neu – Freierbestrafung – pönali-
siert würde. Die Beispiele, wel-
che Beate Merk in Fn. 3 ihres
Textes gibt, betreffen ausländi-
sche Frauen, welche unter er-
kennbarem Zwang und unter
unwürdigen Bedingungen zur
Prostitution genötigt werden.
Wer als Kunde sich solchen Situ-
ationen aussetzt, müsste eigent-
lich wegen gemeinschaftlicher
Vergewaltigung bestraft werden
nach nach § 177 Abs. 1 Nr. 3
(Ausnutzungsvariante) i.V.m.
§ 177 Abs. 2 Nr. 1 und 2 StGB.
Wenn Staatsanwaltschaften
trotz dieser klaren Rechtslage
Strafverfahren einstellen, dann
sollten die JustizministerInnen
durch entsprechende Fortbil-
dung und in Einzelfällen auch
durch Weisungen einer solchen
Praxis entgegen wirken statt

weiteres Auffangstrafrecht zu
schaffen. 

2) Die systematisch völlig unver-
ständliche Schutzaltersgrenze
von 21 Jahren in § 232 StGB ha-
ben Frommel/Schaar in NK 2-
2005, S. 61 – 63 kritisiert. Vgl.
ferner Thoma und Frommel wir
im selben Heft der NK S. 52 – 61
zur Schwierigkeit Prostitution
über Strafnormen regulieren zu
wollen. 

3) BGH NStZ-RR 2003, S. 361 zu
§ 180a Abs. 1 StGB; BGH NJW
2004, 81 zu § 181a Abs. 1 Nr. 2:
Die bloße Vorgabe von festen
Arbeitszeiten, Einsatzorten und
Preisen ist noch kein „Bestim-
men“ im Sinne der Vorschrift;
vgl. auch BayObLG StV 2004, S.
210.

4) Insoweit deskriptiv zutreffend
das 2006 vom BMFSFJ veröf-
fentliche Gutachten von Renzi-
kowski „Reglementierung von
Prostitution: Ziele und Proble-
me – eine kritische Betrachtung
des ProstG. Seine abschließende
Bewertung vertieft Aspekte des
Jugendschutzes, regt aber kei-
nen Rechtsprechungswandel
bezüglich des Begriffs der „Aus-
beutung“ an, auch keine Stabili-
sierung der wirtschaftlichen Be-
wegungsfreiheit der in dieser
Branche Arbeitenden. Auch die
Anregungen des juristischen
Kommentars von Margarete
von Galen, Rechtsfragen der
Prostitution 2004 werden inner-
halb der Strafrechtswissenschaft
nicht aufgegriffen, lediglich von
Frommel, Kommentierung der
§§ 180 ff StGB im Nomos-Kom-
mentar zum StGB, 2. Aufl. 2006.
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